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Segel Club RÄsselsheim 03

Beitragsordnung

Å 1 Grundsatz

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsver-
pflichtungen der Mitglieder sowie die Geb�hren und Umlagen. Sie kann nur von der 
Mitgliederversammlung des SCR 03 ge�ndert werden.

Å 2 BeschlÄsse

1. Die Mitgliederversammlung beschlie�t die H�he der Beitr�ge, die Aufnahmegeb�hren 
und etwaige Umlagen, die der gesch�ftsf�hrende Vorstand vorschl�gt.

2. Die festgesetzten Betr�ge werden zum folgenden Quartalsanfang erhoben, in dem der 
Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein 
anderer Termin festgelegt werden.

Å 3 BeitrÇge

Beitrags- Mitgliedsform Beitragsh�he 
Klasse pro Monat

01 Jugendmitglieder (bis zur Vollendung des 18. €     4,--
Lebensjahres), Sch�ler und Studenten (18 – 27 Jahre)

02 Erwachsene �ber 18 Jahre €     8,--
03 Ehepaare €   12,--
04 Ehrenmitglieder frei
05 Familienbeitrag mit Kindern €   12,--
06 Azubis, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende €     6,--
07 Senioren ab Vollendung des 65. Lebensjahres €     6,--

1. Erm��igte Beitragsformen m�ssen beantragt und die Begr�ndung mit entsprechenden 
Unterlagen nachgewiesen werden. Der Vorstand entscheidet �ber die Einstufung im 
Rahmen der von der Mitgliederversammlung vorgegebenen Betr�ge.

2. �nderungen der pers�nlichen Angaben sind schnellstm�glich mitzuteilen, insbesonde-
re bei Inanspruchnahme der erm��igten Beitragsklassen.
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3. Der Mitgliedsbeitrag enth�lt den �blichen Beitrag f�r den Landessportbund Hessen, 
sowie f�r den Deutschen Segler Verband.

4. Der Mitgliedsbeitrag wird ausschlie�lich durch Einzugserm�chtigung zum 02.01., 
01.04., 01.07., 01.10. (viertelj�hrlich) eines jeden Jahres vom Girokonto abgebucht. 

5. Bei Mahnungen werden Mahngeb�hren von € 5 pro Mahnung erhoben.

Å 4 GebÄhren

1. F�r zus�tzliche Angebote (Ausbildung, Themenkurse, Weiterbildung, Training, usw.) 
k�nnen gesonderte Geb�hren erhoben werden, die im Einzelnen festzulegen sind.

2. Die Beitrags-, Geb�hren- und Umlagenerhebung erfolgt durch Datenverarbeitung 
(EDV). Die personengesch�tzten Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesda-
tenschutzgesetz gespeichert.

3. F�r neue Mitglieder wird eine Aufnahmegeb�hr in H�he von 100 € erhoben. Diese 
Geb�hr ist per Beschluss vom 27.05.03 bis auf weiteres ausgesetzt.
Die Aufnahmegeb�hr ist f�r direkte Familienmitglieder nur einmal pro Familie zu ent-
richten.

4. Personen, die w�hrend der Ausbildung zu einem Segelschein im SCR 03 eine Mit-
gliedschaft im SCR 03 beantragen sind von der Aufnahmegeb�hr ausgenommen.

Å 5 Vereinskonto

Volksbank Mainspitze eG
IBAN:  DE 07 5086 2903 0000 3491 00
BIC:     GENODE51GIN

�berweisung auf andere Konten sind nicht zul�ssig und werden nicht als Zahlungen 
anerkannt.

Å 6 Vereinsaustritt

Ein Vereinsaustritt ist nur schriftlich und mindestens 6 Wochen vor dem Quartalsende 
m�glich.


